
GVS KfS oOT-4 - 452/88 95
BStU

0 0 0 0 9 5
-------------i

3.2. Entwicklung der Rechtsanwendung sowie des Zusammen
wirkens mit den Rechtspflegeorganen_____________________

In Verwirklichung der der Linie IX von der Partei der Arbei- 
terklasse gestellten Aufgaben wurden das sozialistische Recht 
und die sozialistische Gesetzlichkeit als unverzichtbare Ele
mente der Machtausübung der Arbeiterklasse durchgesetzt.
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Durch die stetige Einflußnahme der Leiter sowie der Partei
leitungen auf die Angehörigen gelang es, das Verständnis 
für das Wesen des sozialistischen Rechts weiter zu vertie
fen und ihre Fähigkeit, aus der Analyse der Parteibeschlüs
se und der aktuellen politisch-operativen Lage Schlußfolge
rungen für eine politisch wirksame Rechtsanwendung abzuleiten 
und durchzusetzen, weiterzuentwickeln.

Den konkreten Lagebedingungen des Jahres 1987 Rechnung tragend, 
gelang es erneut, das sozialistische Recht in seiner Breite 
richtig und überzeugend anzuwenden. Es wurde differenziert auf 
Rechtsverletzungen reagiert, mit den Entscheidungen die Poli
tik der Partei unterstützt und zur Gewährleistung der Rechts
sicherheit beigetragen.

Die konsequente Durchsetzung der Differenzierungsgrundsätze 
in der Untersuchungsarbeit widerspiegelt sich u. a. darin, 
daß

- 11,7 % (258) der Ermittlungsverfahren ohne Haft eingeleitet
wurden,

- bei;- 4,5 % (99) der Haftbefehl aufgehob.en. und das Ermlttlungs-
• verfahren-.ohSe Hä'iH- weit erbearbeit v i '* * «•

sowie daß differenziert verurteilt, indem

- 1 598 Strafen mit Freiheitsentzug


